
Anzeigenprüfung

Gleiches gilt für —► schriftliche An
zeigen, fernmündliche Anzeigen, An
zeigen aufgrund eigener Wahrneh
mungen des Untersuchungsorgans 
sowie Anzeigen durch Kinder. Für 
alle Formen der A. gilt gleichermaßen 
der Grundsatz, daß jede Anzeige ord
nungsgemäß aufzunehmen und im —> 
Anzeigentagebuch zu registrieren ist 
und unverzüglich mit deren Über
prüfung begonnen wird. -> Anzeigen
prüfung

Anzeigenprüfung: kriminalistische
Untersuchungshandlungen vor der 
Einleitung des Ermittlungsverfah
rens mit der Zielstellung zu prüfen, 
ob die in Anzeigen oder Mitteilungen 
enthaltenen Informationen über vom 
Anzeigeerstatter oder Mitteilenden 
angenommenen oder vermuteten 
strafbaren Handlungen zutreffen, 
d. h. den Verdacht einer Straftat be
gründen und die gesetzlichen Vor
aussetzungen der Strafverfolgung 
vorliegen.
Umfang und Aufwand der Unter
suchungen beschränken sich auf die 
für die Begründung des Verdachts 
der Straftat notwendigen Fakten. 
Wesentlichste Prüfungshandlungen 
sind die Untersuchung des -» Er
eignisorts, die Auswertung kriminali
stischer Karteien und Sammlungen, 
die Befragung des Verdächtigen und 
— wenn es zu diesem Zweck un
umgänglich ist — dessen -> Zufüh
rung zur Befragung, die Befragung 
anderer Personen, das Einholen von 
Auskünften, die Aufenthaltsermitt
lung von Verdächtigen und Zeugen, 
Maßnahmen der Blutalkoholbestim
mung, —► erkennungsdienstliche Maß
nahmen, die kriminalistische Be
obachtung, die Durchführung von 
Untersuchungsexperimenten und die 
Einbeziehung von Kontrollorganen 
und —» Sachverständigen.
Die Anwendung strafprozessualer 
Zwangsmaßnahmen und die Verneh

mung eines Verdächtigen als Be
schuldigter sind unzulässig. Den 
Prüfungshandlungen können Sofort
maßnahmen vorgelagert sein, diese 
können aber bereits den Charakter 
von Prüfungshandlungen tragen. Die 
rechtspolitische Bedeutung der A. 
besteht in der unbedingten Gewähr
leistung einer unverzüglichen staat
lichen Reaktion auf mögliche Strafta
ten sowie in der Vermeidung unnöti
gen Aufwands und ungerechtfertig
ter Beeinträchtigungen der Rechte 
der Bürger. Jede Anzeige oder Mit
teilung ist entgegenzunehmen und zu 
überprüfen, ob der Verdacht einer -» 
Straftat besteht.

Anzeigenprüfungsfrist: vom Gene
ralstaatsanwalt festgesetzte Zeit
spanne und jeweils zu individualisie
rende Frist, während der die Ent
scheidung über das Absehen von der 
Einleitung eines -» Ermittlungsver
fahrens, die -» Einleitung des Er
mittlungsverfahrens oder die Über
gabe der Sache an ein gesellschaft
liches Gericht zu treffen ist. In Aus
nahmefällen, in denen zeitaufwen
dige -» Prüfungshandlungen, z. B. 
Revision, Kontrollinventuren, Exper
tisen durch Sachverständige usw., 
notwendig sind, kann der zuständige 
Staatsanwalt eine weitere Fristver
längerung vornehmen.

Anzeigentagebuch: in der Kriminal
polizei zu führender Nachweis 
(KP 83), in dem alle durch die jewei
lige Dienststelle als -> Anzeige ent
gegengenommenen bzw. von anderen 
Dienststellen zuständigkeitshalber 
übersandten Anzeigen, Mitteilungen 
zu kriminalistisch relevanten Ereig
nissen registriert werden. Die ord
nungsgemäße Führung des A. und 
Erfassung aller Anzeigen ist eine Vor
aussetzung zur Verwirklichung des 
Grundsatzes der sozialistischen Ge
setzlichkeit, auf alle Straftaten
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